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Präsidentin des Bundesrates 
KR Sonja Zwazl 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 18. März 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.102/0002-IM/a/2015 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3060/J-BR 

betreffend "GISA und Gesundheitsberuferegister", welche die Abgeordneten Dr. 

Heidelinde Reiter, Kolleginnen und Kollegen am 19. Jänner 2015 an mich richteten, 

stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 6 der Anfrage: 

 

Ein Gesundheitsberuferegister-Gesetz ist nicht Bestandteil der österreichischen 

Rechtsordnung und fällt zudem nicht in den Kompetenzbereich meines Ressorts. 

Gewerbetreibende, insbesondere etwa Personen, die das Gewerbe der Personenbe-

treuung ausüben, werden ausschließlich im Gewerbeinformationssystem Austria 

(GISA) erfasst. Ein Problem von Doppelgleisigkeiten stellt sich daher nicht. Sollte in 

Zukunft ein Gesundheitsberufe-Gesetz in Kraft gesetzt werden, wäre einer allfälligen 

Gefahr möglicher Doppelgleisigkeiten im Inhalt dieses Gesetzes zu begegnen. 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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